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USB-Stick 1 GB ~ 100.000 Seiten
~ 100 Aktenordner
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Festplatte 250 GB ~ 25.000.000 Seiten
~ 25.000 Aktenordner



Datenträger in der Konkursmasse

Fallen Datenträger und darauf gespeicherte 
Daten in die Konkursmasse?

§ 1 Abs. 1 KO: Durch Eröffnung des Konkurses
wird das gesamte, der Exekution unterworfene 
Vermögen, das dem Gemeinschuldner zu dieser 
Zeit gehört oder das er während des Konkurses 
erlangt (Konkursmasse), dessen freier Verfügung 
entzogen
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Datenträger in der Konkursmasse

– Verwertbare Datenträger des
Gemeinschuldners fallen grundsätzlich in die
Konkursmasse

– Exekutionsbeschränkungen sind jedoch
relevant

– Verwendung von personenbezogenen Daten
richtet sich nach dem Datenschutzgesetz 2000
(DSG 2000)
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Befugnisse und Pflichten des 
Masseverwalters

§ 81a KO: Der Masseverwalter hat sich unverzüglich 
genaue Kenntnis zu verschaffen insb über

– die wirtschaftliche Lage
– die bisherige Geschäftsführung
– die Ursachen des Vermögensverfalls
– Stand der Masse 
– Prüfung, ob das Unternehmen fortgeführt oder

wiedereröffnet werden kann

Foto : www.pixelquelle.de



Befugnisse und Pflichten des 
Masseverwalters

Konkursrelevante Inhalte auf Datenträgern:

– EDV-Buchhaltung
– Geschäftliche E-Mails
– Verträge
– Bankkontendaten
– Beweise für Anfechtungsverfahren
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Befugnisse und Pflichten des 
Masseverwalters

Nicht konkursrelevante Inhalte auf Datenträgern:

– Private Fotos oder Filme
– Wohnadressen und Telefonnummern von

Freunden
– Private E-Mail-Nachrichten
– Tagebücher
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Datenschutz

§ 8 Abs. 1 DSG 2000: Schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn […]

– der Betroffene der Verwendung seiner Daten
zugestimmt hat, wobei ein Widerruf jederzeit
möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren
Verwendung der Daten bewirkt, oder […]

– überwiegende berechtigte Interessen des
Auftraggebers oder eines Dritten die Verwendung
erfordern
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E-Mail
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E-Mails des Gemeinschuldners

„Speicherort“ von E-Mails 
– Auf dem Server des Host-Providers 
– Über E-Mail-Client auf der Festplatte 

§ 78 Abs 2 KO: Verhängung der Postsperre
– Zustellung der Postsendungen des 

Gemeinschuldners an den Masseverwalter
– Provider von § 78 Abs 2 KO nicht erfasst, aber

analoge Anwendung der Postsperre auf Host-
Provider?
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Zusammenfassung

• Befugnis und Pflicht des Masseverwalters zur
Auswertung von elektronisch gespeicherten Daten

• Bei personenbezogenen Daten sind die Vorgaben
des Datenschutzgesetzes 2000 einzuhalten
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit !

Für Rückfragen: 
Dr. Ronald Bresich, LL.M.

E-Mail: Ronald.Bresich@bka.gv.at
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